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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Präsident der basellandschaftlichen Wirtschaftskammer, Nationalrat Hans Rudolf
Gysin (fdp), forderte in einer von 84 weiteren Ratsmitgliedern unterzeichneten Motion,
die Einführung des neuen Lohnausweises um ein Jahr auf Anfang 2007 zu verschieben;
die WAK-NR verlangte in einer Motion vom Bundesrat, sich ebenfalls für einen Aufschub
einzusetzen; die Parlamente der Kantone Bern, Zürich und Schwyz verabschiedeten
ihrerseits entsprechende Vorstösse. Ende April gab der Vorstand der Schweizerischen
Steuerkonferenz dem Druck nach und beschloss, den neuen Lohnausweis erst auf
Anfang 2007 einzuführen und startete im Juni die Testphase. Daraufhin lancierte der
Zürcher Gewerbeverband eine kantonale Volksinitiative gegen die neue Regelung; diese
führe zu übermässiger Bürokratie und beinhalte eine kalte Steuererhöhung. Falls das
Begehren zustande kommt und die Mehrheit des Zürcher Kantonsrates ihm zustimmt,
wird es als Standesinitiative den eidgenössischen Räten unterbreitet. In der
Sommersession lehnte der Nationalrat die Motion Gysin diskussionslos als erfüllt ab. 1

MOTION
DATUM: 17.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Berichtsjahr war auch die Ehepaarbesteuerung und ein möglicher Übergang zur
Individualbesteuerung wieder ein Thema. Im Ständerat wurde eine Motion der FDP-
Fraktion sowie drei Standesinitiativen aus den Kantonen Zürich (St. Iv. 06.302), Bern (St.
Iv. 07.305) und Basel-Stadt (St. Iv. 08.318) überwiesen, die einen Übergang zur
Individualbesteuerung forderten. Während sich die Kommissionsmehrheit für eine
Ablehnung aussprach, weil die Vorschläge schon zu sehr eine Richtung vorgeben
würden und zum Teil noch aus der Zeit vor der Diskussion von Sofortmassnahmen zur
Ehepaarbesteuerung stammten, beschloss der Rat alle zu überweisen. Im Nationalrat
hatten alle Vorstösse keine Chance und wurden diskussionslos abgelehnt. Auch wurde
vom Ständerat eine parlamentarische Initiative Schwaller (cvp, FR) (Pa. Iv. 05.468)
angenommen, die die sofortige Beseitigung der Heiratsstrafe mittels Teilsplitting
forderte. Auch hier war dem Rat wichtig, das Thema Ehepaarbesteuerung
weiterzuverfolgen. Der Nationalrat lehnte diese Initiative jedoch diskussionslos ab. 2

MOTION
DATUM: 10.09.2009
NATHALIE GIGER

Der Ständerat befasste sich mit der Vereinfachung des Steuersystems und behandelte
dabei drei Standesinitiativen (ZH, St. Iv. 08.324; AR, St. Iv. 05.310; SO, St. Iv. 05.307)
sowie eine Motion der FDP-Fraktion. Die Kommissionssprecher wiesen darauf hin, dass
der Bundesrat mit der Überweisung der Motion Pfisterer (fdp, AG) bereits zum Handeln
gezwungen sei und dass nun die Federführung zu einer solch komplexen Reform beim
Bundesrat und nicht bei einer parlamentarischen Kommission liegen solle. Einzig die
Motion der FDP-Fraktion, die eine Revision des DBG und des StHG forderte, sei offen
genug formuliert, um den Handlungsspielraum des Bundesrates und der Kommission
nicht einzuschränken. Der Ständerat folgte der Argumentation seiner Kommission und
lehnte die Standesinitiativen allesamt ab, hingegen überwies er die Motion der FDP-
Fraktion. 3

MOTION
DATUM: 17.03.2010
NATHALIE GIGER

Seit der Kanton Zürich im Jahr 2009 in einer Volksabstimmung die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung beschlossen hatte, wurde dieses Thema sowohl auf kantonaler
wie auch auf nationaler Ebene wieder vermehrt diskutiert. In mehreren Kantonen sind
im Berichtsjahr parlamentarische Vorstösse zum Thema eingereicht worden oder
Volksinitiativen zur Abschaffung der Aufwandsbesteuerung, wie die
Pauschalbesteuerung offiziell heisst, in der Vorbereitung oder bereits zustande
gekommen. Auch die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und
Finanzdirektoren (FDK) hatte sich in der Vergangenheit wiederholt mit der Thematik
auseinandergesetzt. Im Jahr 2007 hatte sie Empfehlungen zur Harmonisierung der
Regelungen von Bund und Kantonen abgegeben. Im Jahr 2009 wurde die FDK erneut
aktiv und beauftragte die zuständige Kommission für die Harmonisierung der direkten
Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, Vorschläge zur verbesserten
Anwendung der Aufwandbesteuerung auszuarbeiten. Auch der Bundesrat erkannte
Handlungsbedarf und schickte eine Revision zur Verschärfung der Regelungen zur
Besteuerung nach Aufwand in die Vernehmlassung. Darin hielt er fest, dass er die
Besteuerung nach dem Aufwand als wichtiges steuerpolitisches Instrument mit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.2010
NATHALIE GIGER
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erheblicher volkwirtschaftlicher Bedeutung und langer Tradition sieht. Gezielte
Anpassungen sollen nun dazu führen, dass die Akzeptanz dieses Instruments in der
Bevölkerung erhalten bleibt und es soll sowohl Standorts- als auch
Gerechtigkeitsüberlegungen Rechnung getragen werden. Konkret schlägt der Bundesrat
vor, als Mindestlimite für die Festsetzung des Aufwandes neu das Siebenfache statt wie
früher das Fünffache des Mietpreises resp. des Mietwertes festzulegen. Weiter soll auf
Bundesebene neu eine Mindeststeuer von 400'000 Fr. pro Jahr gelten. Die Kantone
werden ebenfalls verpflichtet einen Mindestwert einzuführen, sie dürfen ihn jedoch frei
wählen.  4

Die Staatsfinanzen des Bundes befanden sich im Berichtsjahr trotz der wirtschaftlichen
Wachstumsverlangsamung in solider Verfassung. Im Gegensatz zum defizitgeplagten
Ausland schloss die Staatsrechnung erneut mit einem Überschuss. Vor diesem
Hintergrund überraschte es kaum, dass die eidgenössischen Räte radikalen
Reformvorschlägen nicht wohlwollend gesinnt waren. So gab der Nationalrat drei
Standesinitiativen keine Folge, die eine Vereinfachung des Steuersystems verlangten.
Damit wurden die im Jahre 2010 durch den Ständerat gefällten Beschlüsse bestätigt.
Das erste Geschäft betraf die Standesinitiative „Easy Swiss Tax“, welche der Kanton
Zürich bereits im Jahre 2008 eingereicht hatte. Der Vorstoss zielte darauf ab, die
eidgenössische Steuergesetzgebung grundlegend zu revidieren, indem Gemeinden und
Kantone bei der Einkommensbesteuerung individuelle Einheitssteuertarife und fixe
Einheitsabzüge einführen sowie die geltenden Vermögens- und Ertragsbesteuerungen
durch eine Soll-Kapitalrendite-Besteuerung ersetzen sollten. In der Frühjahrssession
sprach sich eine knappe Mehrheit von 77 zu 74 NationalrätInnen gegen die
Standesinitiative aus. Deutlicher fiel das Abstimmungsergebnis zu einer
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt (St. Iv. 10.309) aus, welche die
Steuerausnahmen und die Steuerabzüge auf das unbedingt Notwendige reduzieren, den
Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stärken und eine koordinierte
Vorgehensweise von Bund und Kantonen bei der Reform ihrer Steuersysteme fördern
wollte. Mit 101 zu 47 Stimmen gab auch der Nationalrat diesem Vorstoss keine Folge. Das
gleiche Schicksal wurde schliesslich einer Standesinitiative des Kantons Neuenburg (St.
Iv. 08.325) zuteil, welche die Bundesversammlung aufgefordert hätte, bei der direkten
Besteuerung von natürlichen Personen eine Erhebung an der Quelle zu ermöglichen.
In der Frühjahrsession stimmte eine Mehrheit von 107 zu 51 Nationalrätinnen gegen
dieses Anliegen. Der Ständerat hatte dieser Standesinitiative bereits im Jahre 2010
keine Folge geben. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2012
LAURENT BERNHARD

Die 2011 von der CVP lancierte Volksinitiative "Familien stärken! Steuerfreie Kinder-
und Ausbildungszulagen" kam am 8. März 2015 zur Abstimmung. Es war dies die erste
Volksinitiative der Christlichdemokraten seit 1941. Damals hatten die Katholisch-
Konservativen die Einführung der Kinderzulagen gefordert und 1945 nach der Annahme
eines parlamentarischen Gegenentwurfs einen Teilerfolg verbuchen können. Anders
präsentierte sich die Ausgangslage 70 Jahre später: Zwar drehte sich das Begehren der
CVP, wohl auch aufgrund der nahenden Nationalrats- und Ständeratswahlen, wieder um
das Thema der Kinderzulagen, diesmal hatte das Parlament aber auf die Ausarbeitung
eines Gegenentwurfs verzichtet und Volk und Ständen empfohlen, Kinder- und
Ausbildungszulagen nicht von den Steuern auszunehmen. Bei der Parolenfassung im
Vorfeld des Urnenganges hatte sich auf nationaler Ebene Überraschendes abgespielt:
Neben der CVP, die als Initiantin naturgemäss bereits im Parlament geschlossen für ihr
Ansinnen gestimmt hatte, sprach sich auch eine Mehrheit der SVP-Delegierten (144 zu
96 Stimmen) und die EVP für eine Annahme der Volksinitiative aus. Im Nationalrat
hatten sich nur vereinzelte Exponentinnen und Exponenten der Volkspartei für das
Anliegen stark gemacht, eine Mehrheit hatte gegen die steuerliche Entlastung von
Familien gestimmt. So auch bei der EVP: Die beiden EVP-Parlamentarierinnen, die der
CVP-Fraktion angehörten, hatten entgegen der Fraktionslinie votiert, die Partei
beschloss dann aber gleichwohl die Ja-Parole. Die Nein-Parole fassten neben den
Grünen auch die SP, die BDP und die FDP. Der Abstimmungskampf verlief dann trotz
der Konfliktlinie durch die Regierungsparteien verhältnismässig lau. Die Kampagne der
Befürworter wurde fast ausschliesslich von der CVP getragen. Auf Plakaten, in Inseraten
und im Internet war sie mit dem Slogan "Familien stärken" präsent. Einen herben
Dämpfer erlitten die Befürworter, als im Januar alle elf amtierenden für ein kantonales
Finanzdepartement zuständigen CVP-Regierungsräte  im Abstimmungskampf Stellung
gegen die Initiative bezogen. Sie brachten vor, dass bei einer Annahme gerade die
Kantone mit hohen finanziellen Ausfällen zu rechnen hätten und dass

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.03.2015
DAVID ZUMBACH
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Steuererhöhungen oder Sparpakete nötig würden, um diese Einbussen zu
kompensieren. Die von linker Seite vorgebrachten Argumente, wonach von einer
Annahme fast ausschliesslich privilegierte Familien profitieren würden, waren im lauen
Abstimmungskampf kaum zu hören. Die Volksinitiative wurde schliesslich von Volk und
Ständen deutlich verworfen. Nur gerade 24,6% der Partizipierenden stimmten der
Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 42,1%. Die höchsten Ja-
Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Jura (42,8%), Freiburg (32,6%)
und Wallis (32,2%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den Kantonen
Glarus (16,9%), Appenzell Ausserrhoden (20,4%) und Zürich (20,4%).

Abstimmung vom 8. März 2015

Beteiligung 42,1%
Ja 537'795 (24,6%) / Stände 0
Nein 1'650'109 (75,4%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: CVP, SVP, EVP
-Nein: SP, FDP, BDP, GPS 6

Mit der 2011 lancierten Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe"
kam am 28. Februar 2016 die zweite CVP-Initiative innerhalb eines Jahres zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte, dass die Ehe gegenüber anderen Formen des
Zusammenlebens nicht benachteiligt wird, insbesondere in Bezug auf Steuern und
Sozialversicherungen. FDP, BDP, SP, GP und GLP fassten allesamt die Nein-Parole und
folgten damit dem Parlament, das sich nach langem Hin und Her dafür entschieden
hatte, der Initiative keinen direkten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Unterstützung
erhielt die CVP von Seiten der SVP, der EVP und der EDU, die die Ja-Parole beschlossen
hatten. Wie bereits im Vorjahr verlief der Abstimmungskampf zur Initiative der CVP
verhältnismässig lau. So wurden etwa für das am gleichen Tag zur Abstimmung
gebrachte Referendum über die zweite Gotthardröhre rund zehnmal mehr Inserate in
Schweizer Tages- und Wochenzeitungen geschaltet als für die Initiative gegen die
Heiratsstrafe. Im Falle der Durchsetzungsinitiative der SVP, über die das Schweizer Volk
ebenfalls am 28. Februar 2016 befand, fanden rund viermal mehr Inserate Eingang in
der Tagespresse als für das CVP-Volksbegehren. Dies spielte den Befürwortern in die
Karten, da es sich laut den Experten von gfs.bern um eine "potenzielle
Mehrheitsinitiative" des bürgerlich-konservativen Lagers handelte. Im Laufe des
Wahlkampfs verschafften sich die Gegner dann aber immer mehr Gehör und
vermochten ihre Argumente besser zu platzieren. Insbesondere das Argument, wonach
die Initiative gleichgeschlechtliche Paare diskriminiere, war in den Medien präsent.
Passend zum zähen parlamentarischen Ringen um die Frage, ob man dem Begehren der
CVP einen direkten Gegenentwurf gegenüberstellen wolle, und der Tatsache, dass mit
dem Initiativtext mehrere Konfliktlinien salient wurden, fiel am Ende das
Abstimmungsresultat knapp aus: 49,2% der Partizipierenden und 18 Stände stimmten
der Vorlage zu, womit die Vorlage zwar ein Ständemehr, nicht aber das Volksmehr
hinter sich hatte und entsprechend abgelehnt wurde. Die gesamtschweizerische
Stimmbeteiligung betrug 63,3%. Die höchsten Ja-Stimmenanteile erreichte die
Initiative in den Kantonen Jura (60,1%), Wallis (57,0%) und Appenzell Innerrhoden
(55,6%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den bevölkerungsreichen
Kantonen Basel-Stadt (39,5%), Zürich (43,5%) und Waadt (45,7%).

Abstimmung vom 28. Februrar 2016

Beteiligung 63,3%
Ja 1'609'152 (49,2%) / Stände 15 3/2
Nein 1'664'224 (50,8%) / Stände 5 3/2

Parolen: 
-Ja: CVP, SVP, EVP, EDU
-Nein: FDP, BDP, SP, GP, GLP 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.02.2016
DAVID ZUMBACH
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Unmittelbar nach dem Nein der Stimmbevölkerung zur Unternehmenssteuerreform III
an der Urne betonten sowohl Gewinner als auch Verlierer die Wichtigkeit des Projektes
und die Dringlichkeit einer neuen Vorlage. Einig war man sich mehr oder weniger
darüber, dass kein kompletter Neubeginn nötig sei, sondern dass man entsprechend
dem sogenannten Plan B auf der bisherigen Vorlage aufbauen könne. Bezüglich der
effektiven Ausgestaltung der neuen Vorlage gingen die Meinungen aber weit
auseinander. So meldeten sich zahlreiche Parteien, Verbände und
Interessenorganisationen mit eigenen Positionspapieren, Eckpunkten und Vorschlägen
zu Wort, darunter der Gewerbeverband, die SP oder auch die kantonalen
Finanzdirektoren zusammen mit den Städte- und Gemeindevertretern. 

Die neue Steuerungsgruppe von Finanzminister Maurer, welche mit Eva Herzog (BS, sp),
Serge Dal Busco (GE, cvp), Heinz Tännler (ZG, svp) und Benedikt Würth (SG, cvp) vier
Vertreterinnen und Vertreter der Finanzdirektorenkonferenz (FDK) umfasste,
präsentierte Ende Mai – und somit in Rekordzeit – die Eckwerte der neuen, als
„Steuervorlage 17” betitelten Vorlage. Diese hatte sich am Vorbild des Kantons Waadt
orientiert, dem es durch ein soziales Abfedern der Steuerausfälle durch höhere
Kinderzulagen gelungen war, sowohl bei der kantonalen Vorlage zur Umsetzung der
Unternehmenssteuerreform III als auch bei der entsprechenden nationalen Vorlage an
der Urne eine Mehrheit zu erzielen. Entsprechend beschränkte sich der Vorschlag der
Steuerungsgruppe nicht nur auf eine Reduktion der den Kantonen zur Verfügung
stehenden Entlastungsmassnahmen: eine engere Fassung des Patentabzugs sowie des
Abzugs für Forschung und Entwicklung, ein Verzicht auf die Möglichkeit zur Einführung
einer zinsbereinigten Gewinnsteuer sowie vor allem eine Beschränkung der maximalen
Steuerentlastung durch die neuen Steuerabzüge auf 70 Prozent anstelle von zuvor 80
Prozent. Vielmehr verstärkte die Steuerungsgruppe mit der Steigerung der
Dividendenbesteuerung von 60 auf 70 Prozent auch die Gegenfinanzierung und sorgte
mit der von der SP geforderten Erhöhung der Kinderzulagen um CHF 30 für eine
Entlastung der Familien. Zusätzlich wurden durch die Aufnahme einer Klausel zur
ausdrücklichen Berücksichtigung von Städten und Gemeinden auch deren Bedenken
berücksichtigt. Ansonsten übernahm die Steuervorlage 17 die Bestimmungen aus dem
Unternehmenssteuerreformgesetz III, insbesondere bezüglich der Abschaffung der
kritisierten Steuerprivilegien sowie bezüglich der Kompensation der Kantone durch
eine Steigerung des Kantonsanteils an den Bundessteuern von 17 Prozent auf 21.2
Prozent. 

Kurz darauf präsentierte der Bundesrat die neue Vorlage, die weitgehend auf dem
Vorschlag der Steuerungsgruppe beruhte. Einen entscheidenden Unterschied wies die
bundesrätliche Vorlage jedoch auf: Sie sah vor, den Kantonsanteil an den
Bundessteuern nur auf 20.5 Prozent zu steigern, wodurch die Kantone anstelle von der
ursprünglich vorgesehenen CHF 1 Mrd. noch CHF 820 Mio. erhalten würden.
Entsprechend empört zeigten sich die Kantone von dieser Klausel, zumal sie in der
kurzen Diskussion dazu in der Steuerungsgruppe keinerlei Anklang gefunden hatte, wie
Heinz Tännler und Benedikt Würth erklärten. Die Kantone waren jedoch nicht als
Einzige unzufrieden mit dem bundesrätlichen Vorschlag: Die SP und die
Gewerkschaften hiessen zwar die Richtung der Verbesserungen gut, befürchteten
jedoch, dass die Kantone ihre Unternehmenssteuern dadurch trotzdem stark senken
würden. Zudem sollten die Kinderzulagen und die Dividendenbesteuerung stärker
erhöht werden. Der Gewerbeverband sorgte sich aufgrund der steigenden
Dividendenbesteuerung um die Zukunft der KMU, während die internationalen
Grosskonzerne davon nicht stark betroffen seien. Kritisch beurteilte der Finanzdirektor
des Kantons Zürich, Ernst Stocker (ZH, svp), vor allem den Verzicht auf die
zinsbereinigte Gewinnsteuer. Da sich der Kanton Zürich in einer speziellen Situation
befindet, indem er besonders stark von der Abschaffung der alten Steuerprivilegien
betroffen ist, sich gleichzeitig aber keine grosse Senkung der ordentlichen
Gewinnsteuersätze leisten kann, ist er stark auf den Eigenkapitalzinsabzug angewiesen.
Anfangs September 2017 schickte der Bundesrat die Vorlage schliesslich in die
Vernehmlassung, während der die interessierten Kreise bis Dezember 2017 die
Möglichkeit haben, ihre Kritik anzubringen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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«Was wollt ihr Zürcher eigentlich?» Vor dem 27. November 2017 fiel es dem Zürcher
Regierungsrat Ernst Stocker (ZH, svp) nicht leicht, diese Frage, die ihm regelmässig in
Bezug auf die Steuervorlage 17 gestellt wurde, zu beantworten. Denn noch zur
Unternehmenssteuerreform III hatten die Finanzvorsteher von Stadt und Kanton Zürich
– Daniel Leupi (ZH, gp) und Ernst Stocker – diametral unterschiedliche Positionen
vertreten: Die Stadt Zürich, und insbesondere Leupi, gehörten zu den grössten Kritikern
der USR III, da sie unausgewogen sei und in der Stadt zu hohen Steuerausfällen führen
würde. 
In der Vernehmlassungsvorlage hatte der Bundesrat im Vergleich zur
Unternehmenssteuerreform III auf die zinsbereinigte Gewinnsteuer verzichtet, da diese
im Vorfeld und Nachgang der Abstimmung über die USR III besonders stark kritisiert
worden war. Diese Massnahme ist aber für den Kanton Zürich aufgrund seiner
speziellen wirtschaftlichen Situation besonders zentral: Zürich verfügt über besonders
viele – die Finanzdirektion des Kantons spricht von 40 Unternehmen, die Steuern in
zweistelliger Millionenhöhe bezahlen – sogenannte Swiss Finance Branches von
Konzernfinanzierungsgesellschaften, das sind quasi konzerninterne Banken. Diese
werden bisher nur mit 2 bis 3 Prozent besteuert. Da sie sehr mobil sind und über
wenige Angestellte verfügen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie bei einer
Abschaffung der bisherigen Steuerprivilegien ohne spezifische Entlastungsmassnahmen
ihre Standorte verlagern würden. Denn der Kanton Zürich befürchtet einen grossen
Mitnahmeeffekt bei Steuererleichterungen für Unternehmen – insbesondere auch im
Vergleich zu anderen Kantonen; sehr viele Unternehmen würden also von den
Steuersenkungen profitieren, obwohl sie auch ohne diese in Zürich geblieben wären.
Daher kann der Kanton Zürich seine ordentlichen Gewinnsteuern nicht so stark senken
wie andere Kantone. Durch die zinsbereinigte Gewinnsteuer, die massgeschneidert ist
für derartige Unternehmen, die üblicherweise über viel Eigenkapital verfügen, könnte
deren Steuerbelastung spezifisch reduziert werden, wodurch der Kanton bezüglich der
Steuerbelastung konkurrenzfähig bliebe. 
Aufgrund dieser speziellen Situation hatte sich Stocker schon früh dafür stark gemacht,
dass die zinsbereinigte Gewinnsteuer wieder in die SV17 aufgenommen wird – blieb
damit aber lange erfolglos. Als Mitgrund dafür galt gemeinhin die uneinheitliche Haltung
von Stadt und Kanton Zürich. Entsprechend versuchte Stocker gemäss Medien in zähen
Verhandlungen, die Stadt Zürich, die Stadt Winterthur und die Gemeinden des Kantons
bezüglich der zinsbereinigten Gewinnsteuer an Bord zu holen. Die langen, umstrittenen
Verhandlungen – der Tages-Anzeiger beschrieb ein «dampfendes Sitzungszimmer» und
Debatten «bis zur Schmerzgrenze» – waren schliesslich von Erfolg gekrönt: Ende
November 2017, kurz vor Ende der Vernehmlassung, erreichten Stocker, Leupi,
Jacqueline Fehr (ZH, sp), Justizdirektorin des Kantons Zürich, sowie Jörg Kündig,
Präsident des Gemeindepräsidentenverbands, einen Kompromiss. Demnach
befürworten Kanton, Stadt und Gemeinden die Aufnahme der «Zinsbereinigten Light»,
welche die Einführung der zinsbereinigten Gewinnsteuer im Unterschied zur USR III nur
auf Kantonsebene und nur fakultativ vorsieht, in die SV17. Der Nutzerkreis wird im
Vergleich zur USR III eingeschränkt; neu soll das Instrument nur noch von
Finanzierungsgesellschaften verwendet werden können, die zu weltweit tätigen
Unternehmen gehören und von Zürich aus ihre Kredite vergeben. Betroffen sein
werden daher nur noch weniger als 100 Arbeitsplätze, die jedoch Steuern in
zweistelliger Millionenhöhe generieren. Im Gegenzug wird der Kanton die
Gewinnsteuern in zwei Schritten um zwei Prozentpunkte senken, wobei der zweite
Schritt 2023 erfolgen soll und in eine separate Vorlage ausgelagert wird, deren Inhalte
entsprechend noch ausgehandelt werden müssen. Zudem muss der Kanton die
fehlenden Einnahmen auf Ebene der Gemeinden mit einer etappierten Erhöhung des
kantonalen Anteils an den Ergänzungsleistungen von 44 auf 50 und anschliessend auf 53
Prozent kompensieren. Der Kanton verpflichtet sich, mehr Geld in den kantonalen
Finanzausgleich einzubezahlen sowie die Kirchgemeinden mit CHF 5 Mio. zu
unterstützen. Damit würden die Entschädigungen für die Gemeinden gemäss NZZ
vermutlich den höheren Kantonsanteil an den direkten Bundessteuern übersteigen. 
Die Zürcher Parteien zeigten sich nicht begeistert vom Kompromiss. Für die Grünen sei
er «hart an der Schmerzgrenze», die SP gab sich skeptisch. Man sehe die zinsbereinigte
Gewinnsteuer noch immer «sehr kritisch»; dennoch wurden einige Stimmen laut, die
gezielte Instrumente gegenüber breiten Steuersenkungen präferierten. Die
bürgerlichen Parteien kritisierten insbesondere die Staffelung der
Gewinnsteuersenkung, zeigten sich aber erfreut über die gemeinsame Position von
Kanton, Stadt und Gemeinden. Obwohl keine Partei vollständig mit dem Kompromiss
zufrieden war, sprach sich keine von ihnen offen dagegen aus; dies erklärte die NZZ
damit, dass der Kompromiss ein «diffiziles Konstrukt» darstelle, von dem kein Element
verändert werden könne, ohne dass es zusammenstürze. 
Zumindest in einem ersten Schritt entfaltete die Zusammenarbeit der Zürcher
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Staatsebenen eine positive Wirkung: In der Vernehmlassung sprachen sich neben dem
Kanton Zürich auch die FDK sowie 13 weitere Kantone für diese sogenannte «Lex
Zürich» aus. 9

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Les juges allemands du Tribunal administratif de Mannheim ont rejeté la plainte de
Swiss et de l’aéroport de Zurich (Unique) à l’encontre des restrictions de survol du sud
de l’Allemagne. Les plaignants y voyaient une entrave au développement de l’aéroport
et de sa principale compagnie Swiss. Le Tribunal de Mannheim a expliqué que les
restrictions étaient valables pour toutes les compagnies et que la liberté du trafic
aérien n’était pas violée. Les entretiens exploratoires entre Moritz Leuenberger et son
homologue allemand, Manfred Stolpe, n’ont pas permis de rapprocher les points de
vue. L’hostilité zurichoise et la fermeté du Bade-Wurtemberg, qui n’était pas disposé à
faire des concessions sur la réglementation des vols du week-end, ont eu raison des
tentatives de renégociation de l’accord aérien entre la Suisse et l’Allemagne. Au plan
national, la fronde d’opposition zurichoise (Unique, Swiss et les autorités cantonales
zurichoises) a réussi à peser sur la CEATE-CE, puis sur le Conseil des Etats afin qu’il
donne le coup de grâce à l’accord aérien. Avec 30 voix contre 13 (5 PS, 4 PRD, 3 PDC et
1 UDC), les élus bourgeois ont enterré le traité, le jugeant discriminatoire et
préjudiciable à la Suisse. Les critiques bourgeoises ont porté sur le fait que l’accord
reposait sur des mouvements d’avions et non sur des normes de bruit. Aucun aéroport
allemand ne devait respecter des directives aussi strictes que celles prévues pour
Kloten. 10

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
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PHILIPPE BERCLAZ

L’Allemagne n’a pas tardé à réagir en mettant en place des mesures unilatérales. La
première étape – le 17 avril, l’interdiction de survol du territoire allemand a été
prolongée d’une heure le matin (de 6 à 7 heures) et avancé d’une heure le soir (de 21 à
22 heures). Les altitudes minimales des vols au-dessus du territoire allemand ont été
rehaussées de 600 mètres (3'600 mètres). L’ordonnance allemande a aussi plafonné les
mouvements au-dessus de son territoire: la première année, la limite sera de 110'000,
puis l’année suivante (2004), elle sera abaissée à 80'000. Ces chiffres pourraient
toutefois être revus selon l’activité de l’aéroport. La deuxième étape – le 10 juillet –
prévoyait que les dérogations admises aux interdictions de vol seraient fortement
restreintes. Seules les dérogations motivées par des conditions météorologiques
seraient désormais autorisées (visibilité inférieure à 1'800 mètres), celles fondées sur
des raisons d’ordre technique ne le seraient plus. Par ailleurs, elles devraient être
approuvées par le service allemand du contrôle aérien. Comme ces mesures
prétéritaient une trentaine d’atterrissages par jour, l’aéroport de Zurich a déposé une
demande de modification du règlement d’exploitation (autorisation d’approches par le
sud et l’est) auprès de l’Office fédéral de l’aviation civil (OFAC). Unique a également
demandé l’autorisation d’installer des instruments d’aide à l’atterrissage (ILS) pour la
piste sud (piste 34). Pour éviter la fermeture de l’aéroport pendant ces deux heures,
l’OFAC a rapidement pris la mesure provisionnelle d’autoriser les avions à atterrir par
l’est (piste 28) de 6 à 7 heures et 21 à 22 heures. La mesure était provisionnelle car les
personnes concernées pouvaient faire recours auprès de la commission de recours du
DETEC. Auparavant, l’OFAC a consulté le canton de Zurich et les quatre cantons voisins
(AG, SG, SH et TG). Ces derniers ont exprimé leurs critiques vis-à-vis de la requête de
l’aéroport. 11

VERWALTUNGSAKT
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Im Mai des Berichtsjahrs wählte Baden-Württemberg den Grünen Winfried
Kretschmann zum Ministerpräsidenten und es zeichnete sich ab, dass die
Verhandlungen im Fluglärmdossier für die Schweizer Seite schwieriger werden dürften.
So hielt die baden-württembergische Regierungskoalition aus Grünen und SP in ihrer
Regierungserklärung denn auch fest, an der durch Deutschland einseitig verordneten
Flugraumsperrung festhalten zu wollen. Später stellte sich die neue baden-
württembergische Regierung auf Druck der deutschen Fluglärmgegner auch hinter die
Forderungen der Stuttgarter Erklärung von 2009, die zusätzlich zur Flugraumsperrung
eine Begrenzung der Anflüge über Süddeutschland auf 80'000 im Jahr fordert. Hinter
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die Stuttgarter Erklärung stellten sich auch der deutsche Bundestag mit der
Unterstützung einer entsprechenden Petition sowie der deutsche Verkehrsminister
Peter Ramsauer nach einem Treffen mit süddeutschen Bürgerinitiativen. Im August
sorgte Bundesrätin Leuthard für weitere Verstimmung, als sie die süddeutschen
Fluglärmgegner ihrer fehlenden Kompromissbereitschaft wegen mit Taliban verglich.
Die Wogen vermochten sich erst nach einer öffentlichen Entschuldigung Leuthards
sowie einem Gesprächsangebot aus Baden-Württemberg Anfang September wieder zu
glätten. Unzufrieden mit den schleppenden Verhandlungen des Fluglärmdossiers
formierten sich Anfang Oktober Politiker aus den Kantonen Zürich, Aargau, Thurgau und
Schaffhausen zum parlamentarischen „Arbeitskreis Flugverkehr“. Mit dem ähnlichen
Ziel, den Streit endlich einer einvernehmlichen, konstruktiven Lösung zuzuführen,
schloss sich zur gleichen Zeit das Netzwerk „Wirtschaft am Hochrhein“ zusammen. Die
darin vereinten 19 Wirtschaftsverbände riefen die Schweizer Verkehrsministerin und
ihren deutschen Amtskollegen in einem öffentlichen Brief dazu auf, das Dossier endlich
einer nachhaltigen Lösung zuzuführen. Anfang Dezember legten die Verkehrsminister
beider Länder das weitere Vorgehen fest, indem sie darüber informierten, bis
Jahresende die Grundlagen zur Ausarbeitung einer einvernehmlichen Lösung
präsentieren zu wollen. 12

Anfang Berichtsjahr verständigten sich Bundesrätin Leuthard als Vorsteherin des UVEK
und der deutsche Verkehrsminister Ramsauer darauf, die Bemühungen zur Lösung des
deutsch-schweizerischen Fluglärmstreits zu intensivieren. Eine Absichtserklärung dazu
wurde am World Economic Forum (WEF) in Davos unterzeichnet. Da für Deutschland
eine zahlenmässige Beschränkung der Anzahl Nordanflüge prioritär war und die in
Aussicht gestellten Zugeständnisse der Schweiz den deutschen Verhandlungspartnern
nicht weit genug gingen, gestalteten sich die Verhandlungen schwierig. Den Durchbruch
brachte der Ansatz, Deutschland mit anflugfreien Zeitfenstern zu entlasten. Beide
Parteien konnten sich auf die weitere Anwendung der geltenden Anflugregime einigen,
da die Evaluierung von Optionen für eine Neuordnung der Anflugverfahren über
Süddeutschland durch die Deutsche Flugsicherung DFS und Skyguide keine bessere
Lösung hervorbrachte. Am 2. Juli 2012 wurde ein Staatsvertrag entworfen und am 4.
September 2012 wurde dieser unterzeichnet. Zum Verhandlungsergebnis gehören
folgende Punkte: Über deutschem Staatsgebiet sind Nordanflüge an Werktagen von
6:30 bis 18:00 Uhr zulässig, an Wochenenden und Feiertagen von 9:00 bis 18:00 Uhr.
Die Anflüge müssen somit an Werktagen drei und an Wochenenden zwei Stunden früher
über die Schweiz erfolgen. Gut 17 Prozent der Anflüge auf den Flughafen Zürich müssen
somit auf andere Anflugwege verschoben werden. Um dies zu bewältigen, sind
Infrastrukturausbauten an den Pisten erforderlich. Die Schweiz erhält eine
Übergangsfrist bis Ende 2019, damit diese realisiert werden können. Ab dem Zeitpunkt
der Ratifikation des Vertrages werden die Anflüge ganzwöchig ab 20 Uhr nicht mehr
über Deutschland durchgeführt. Im Vertrag ist weiter der „gekrümmte Nordanflug“ als
Option vorgesehen. Dieser führt nur über Schweizer Gebiet. Der Vertrag ist zudem bis
2030 nicht kündbar. Dieser Punkt erhöht die Planungs- und Rechtssicherheit enorm.
Mit der Festlegung anflugfreier Zeiten verringert sich die Zahl der möglichen Anflüge
über Deutschland massiv (20'000 Flugbewegungen weniger pro Jahr ab 2020), doch
ausserhalb der Sperrzeiten bleibt dem Flughafen ein gewisses Wachstumspotenzial: Die
Regelung mit Sperrzeiten lässt mehr Handlungsspielraum offen als eine
Kontingentierung der Anflüge. Die neuen Verhandlungen zogen zu jedem Zeitpunkt
Kritik auf sich: Schon die Absichtserklärung wurde im Landkreis Waldshut deutlich
kritisiert, auch die Ostschweizer Kantone fürchteten sich vor einer massiven Zunahme
des Fluglärms über ihrem Gebiet. In einer „Klotener Erklärung“ forderten die Kantone
Zürich, Aargau, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zug faire Verhandlungen. Sie
bezeichneten die „Stuttgarter Erklärung“, an welcher sich die deutsche Seite
orientierte, als inakzeptabel einseitig und stärkten damit Bundesrätin Leuthards
Verhandlungsposition. Als Anfang Juli der gekröpfte Nordanflug wieder ins Spiel
gebracht wurde, reagierten sowohl süddeutsche als auch Schweizer Gemeinden
nördlich des Flughafens mit massiver Kritik, welche sich mit der Unterzeichnung des
Vertrages noch verstärkte. Insbesondere der Kanton Aargau, vom gekröpften
Nordanflug betroffen und Heimatkanton von Bundesrätin Leuthard, sah sich geprellt. Im
August berief die Verkehrsministerin ein Treffen der Begleitgruppe ein, welcher die
betroffenen Kantone angehören. Ziel sei die Verteilung des Lärms in der Schweiz. Die
innerschweizerischen Verhandlungen gestalteten sich ebenfalls schwierig. Derweil
zeichnete sich im deutschen Parlament ab, dass der Staatsvertrag einen schweren
Stand haben würde: Die Landesgruppe Baden-Württemberg der CDU kündigte an, sie
werde dem Vertrag im Bundestag nicht zustimmen. Die SPD und die Grünen nahmen
Befürchtungen aus der Bevölkerung auf und verlangten Nachverhandlungen. Nachdem
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auch die FDP die Zustimmung verweigerte, war unwahrscheinlich, dass der
Staatsvertrag noch eine Mehrheit im Bundestag finden konnte. Der unter Druck
geratene deutsche Verkehrsminister bezeichnete vom Bundesrat in der
Vernehmlassung erwähnte Zahlen als „Unfug“. Die Ratifizierung des Staatsvertrages
wurde in Deutschland aufgrund noch offener Fragen ausgesetzt. Deutschland bat um
Nachverhandlungen, die Schweiz lehnte solche indes kategorisch ab. Kantone,
Verbände, FDP und CVP äusserten in der Vernehmlassung ihre Zustimmung zum
Staatsvertrag, SVP und Grüne signalisierten Ablehnung und die SP legte sich noch nicht
fest. Die Botschaft des Bundesrates zum Staatsvertrag (12.099) wurde am 19. Dezember
des Berichtjahres eingereicht, das Geschäft wird 2013 im Parlament behandelt. 13

Der im September des Vorjahres unterzeichnete Staatsvertrag zwischen Deutschland
und der Schweiz zur Beilegung des langjährigen deutsch-schweizerischen
Fluglärmstreits wurde im Berichtjahr von beiden Parlamentskammern diskutiert und
angenommen. Der Vertrag limitiert mit einer Sperrzeit von 18 bis 6.30 Uhr die
Nordanflüge zum Flughafen Zürich, lässt aber den gekrümmten Nordanflug über
Schweizer Gebiet zu und sorgt für Rechtssicherheit, was für die weitere Entwicklung
des Flughafens von grosser Bedeutung ist. In Deutschland wurde die Ratifikation des
Vertrags 2012 ausgesetzt, die Schweiz lehnte geforderte Nachverhandlungen aber
kategorisch ab. Bei einem Besuch in Bern Ende Februar erklärte Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, dem Abkommen in seiner derzeitigen Form
könne von deutscher Seite nicht zugestimmt werden. Grund dafür war die
unterschiedliche Auslegung des Vertrags: Während die Süddeutschen davon ausgingen,
dass der Vertrag jährlich noch maximal 85'000 Anflüge über deutsches Gebiet zulasse,
nannte der Bundesrat die Zahl von bis zu 110'000 Anflügen. Kretschmann betonte, dass
eine rasche einseitige Ratifizierung seitens der Schweiz das Problem nicht löse. Als
Erstrat debattierte der Ständerat am 7. März über den Vertrag. Die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des Ständerates empfahl den Vertrag einstimmig
zur Ratifizierung, er sei wichtig für die Rechtssicherheit und damit für die
wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens, der Volkswirtschaft der Region und des
ganzen Landes. Eine Ablehnung des Vertrages enthalte zudem das Risiko, dass
Deutschland einseitig wesentlich restriktivere Regelungen verfüge. Auch die
Aussenpolitische Kommission (APK) des Ständerates empfahl die Ratifizierung
einstimmig mit dem Ziel, einen langen Streit mit dem Nachbarland beizulegen. Bei den
Standesvertretern hielt sich die Begeisterung für den Vertrag in engen Grenzen. Es
wurde in den Voten klar ausgedrückt, dass der Vertrag ein saurer Apfel sei, in den man
beissen müsse, um noch restriktivere Regelungen zu verhindern. Einige Votanten
beschwerten sich über Erpressung, nannten den Vertrag einen Knebelvertrag oder
wiesen darauf hin, dass eine Schonung gerade des dünnstbesiedelten Gebietes rund
um den Flughafen absurd sei. Trotzdem wurde zur Annahme des Vertrages
aufgefordert. Einzig Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) stellte klar, dass sie dem Vertrag
nicht zustimmen könne, solange die innerschweizerische Verteilung des Fluglärms nicht
geregelt sei. Auch in anderen Voten wurde gesagt, dass die eigentliche Schwierigkeit
nicht in der Ratifizierung des Vertrages liege, sondern in seiner Umsetzung, in der es
darum gehen werde, die Lärmbelastung fair auf die umliegenden Gebiete zu verteilen.
Der Ständerat nahm den Entwurf mit 40 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen an.
Gleichentags wurde die Schweizer Klage gegen die einseitigen Restriktionen von
Deutschland vom höchsten Gericht der Europäischen Union (EU), dem Europäischen
Gerichtshofs EuGH, abgewiesen. Der Rechtsweg gegen die einseitigen Verfügungen war
für die Schweiz damit ausgeschöpft. Der Nationalrat debattierte am 5. Juni über den
Staatsvertrag. Während der Mehrheitsantrag Eintreten beantragte, forderte eine
Minderheit Rickli (svp, ZH) die Sistierung der Vorlage, bis die offenen Fragen bezüglich
Lärmverteilung innerschweizerisch geklärt seien, und eine Minderheit Hardegger (sp,
ZH) forderte die Rückweisung an die Kommission verbunden mit dem Auftrag, Fragen zu
Sicherheit, Lärmbelastung und SIL-Verfahren (Sachplan Infrastruktur Luftfahrt) zu
klären. Nach engagierter Debatte trat der Nationalrat schliesslich auf die Vorlage ein,
die Minderheitsanträge wurden gegen den grösseren Teil der Fraktionen von Grünen, SP
und SVP abgelehnt. Ein Einzelantrag Walter (svp, TG) wollte in den Bundesbeschluss
aufnehmen, dass der Bundesrat bei der Umsetzung des Staatsvertrages auf eine
angemessene regionale Verteilung der An- und Abflüge achten müsse. Nachdem
verschiedentlich darauf hingewiesen worden war, dass der Antrag formaljuristisch
falsch sei, zog ihn der Antragsteller zurück. Der Nationalrat nahm den Entwurf
schliesslich mit 110 zu 66 Stimmen bei 8 Enthaltungen an. Die Fraktion der Grünen
stimmte einstimmig gegen den Entwurf, die Fraktion der SP lehnte grossmehrheitlich ab
und von der Fraktion der SVP war eine knappe Minderheit gegen die Vorlage. In der
Schlussabstimmung vom 21. Juni entschied der Ständerat einstimmig und der
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Nationalrat mit 106 zu 76 Stimmen bei 8 Enthaltungen zugunsten des
Bundesbeschlusses über den Staatsvertrag. Die Zustimmung der Bundesversammlung
zum Staatsvertrag zog empörte Reaktionen vieler betroffener Regionen und
Organisationen nach sich. Es zeigte sich, dass bei einem Inkrafttreten des Vertrages
äusserst zähe innerschweizerische Verhandlungen zu erwarten sind. Der deutsche
Verkehrsminister Peter Ramsauer hielt im August in seiner Antwort auf eine Anfrage der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/die Grünen fest, dass es das Ziel der Bundesregierung
bleibe, mit dem Staatsvertrag den langjährigen Konflikt positiv zu lösen. Noch offene
Fragen könnten mit einer Protokollerklärung völkerrechtlich verbindlich geregelt
werden, ohne dass der Vertrag angetastet werden müsste. Einen Zeitpunkt für die
Ratifizierung des Vertrags von Deutscher Seite nannte Ramsauer aber nicht. 14

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Von verschiedener Seite werden seit einigen Jahren individuelle
Integrationsvereinbarungen propagiert, wie sie auch das neue Ausländergesetz
vorsieht, und von denen die Erteilung oder eine Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung oder der Familiennachzug abhängig gemacht werden könnten.
Die Migrantinnen und Migranten verpflichten sich dabei, gewisse individuelle Ziele zu
erreichen, beispielsweise einen sprachlichen Lernerfolg. 2008 werden mindestens vier
Kantone an einem entsprechenden Pilotversuch teilnehmen, die beiden Basel, Zürich
und Solothurn. 15

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.12.2007
MARIANNE BENTELI

Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn und Zürich starteten einen Pilotversuch
mit Integrationsvereinbarungen. Teil dieser Vereinbarung ist es, die Erteilung einer
Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung künftig mit der Bedingung zu verknüpfen,
dass ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Das BFM, welches den Versuch
begleitet, will so das Erlernen der Landessprache sowie Kenntnisse über die
gesellschaftlichen Verhältnisse und das Rechtssystem in der Schweiz fördern. Im Sinn
eines Anreizes können die Kantone gut integrierten Ausländerinnen und Ausländern die
Niederlassungsbewilligung vorzeitig erteilen. 16
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die Kirchensteuer für juristische Personen gelangte auch im Berichtsjahr auf die
politische Agenda einzelner Kantone. In den Kantonen Graubünden und Zürich stehen
Abstimmungen zu Volksinitiativen bevor, welche die Aufhebung dieser Steuer fordern.
Darüber hinaus gab die Staatskanzlei des katholisch geprägten Kantons Nidwalden im
Juni des Berichtsjahrs das Zustandekommen eines ähnlich lautenden Volksanliegens
bekannt. Ende Jahr zogen die Initianten ihr Anliegen jedoch wieder zurück, mit der
Begründung, im Moment könne im Kanton keine Mehrheit für das Begehren gefunden
werden. 17

KANTONALE POLITIK
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Sowohl das Bündner wie auch das Zürcher Stimmvolk äusserten sich im Berichtsjahr zur
Frage, ob die Kirchensteuer für juristische Personen abgeschafft werden soll. Dabei
zeigte sich in beiden Kantonen ein auffallend ähnliches Bild der beiden vom
Jungfreisinn lancierten Volksinitiativen: Der städtische Kanton Zürich schmetterte das
Anliegen im Mai mit 71,8% Nein-Stimmen annähernd so deutlich ab wie das ländlich
geprägte Graubünden an der Februarabstimmung mit 73,6%. Parallelen zeigten sich
anfänglich ebenfalls bezüglich Unterstützung durch die Mutterparteien. Entgegen einem
früher gefassten Beschluss stellte sich die FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat gegen
das Anliegen ihrer Jungpartei. Mit 59 zu 49 Stimmen beschloss die Zürcher FDP
schliesslich an ihrer Delegiertenversammlung nach emotionaler Diskussion die Ja-
Parole. Die Bündner FDP äusserte sich an ihrer Delegiertenversammlung hingegen mit
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ähnlichem Stimmverhältnis ablehnend zur Volksinitiative. Sowohl Bündner wie auch
Zürcher Wirtschaftsverbände lehnten das Volksanliegen klar ab. Gemäss der Zürcher
Handelskammer und des Bündner Gewerbeverbands zahlt ein Grossteil der kleinen
Betriebe keine Kirchensteuer, womit die Initiative in erster Linie Grossunternehmen
entlasten würde. Darüber hinaus anerkenne man durchaus die Leistungen der Kirche
für das Gemeinwesen. Im Kanton Zürich zahlte das Gewerbe 2012 über CHF 100 Mio.
Kirchensteuern an die beiden grossen Zürcher Landeskirchen, womit diese 40% ihrer
Ausgaben für gesamtgesellschaftliche Leistungen finanzierten. Unter diese nicht-
kultischen Ausgaben in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales fallen auch die
Auslagen für die Instandhaltung von Kirchen, Pfarrhäusern und Kirchgemeindehäusern.
Detaillierte Angaben zu den Auslagen nach Posten wurden während des
Abstimmungskampfes nicht bekannt. Nicht eingerechnet in die Auslagen der Kirchen ist
hingegen die Freiwilligenarbeit. Gemäss Angaben im Abstimmungsbüchlein summiert
sich diese allein für die evangelisch-reformierte Kirche im Kanton Zürich auf rund 1 Mio.
Stunden jährlich. 18

2017 wurde in Zürich der Verein  «Qualitätssicherung der Muslimischen Seelsorge in
öffentlichen Institutionen» (QuaMS) gegründet, der eine muslimische Seelsorge im
Kanton anbieten soll. Die Trägerschaft setzt sich aus den Islamischen Organisationen in
Zürich (VIOZ) und dem Kanton Zürich zusammen. Unterstützt wurde der Verein von der
reformierten und der katholischen Kirche. Mit dem Projekt «Zürich-Kompetenz» schuf
die QuaMS ausserdem eine Weiterbildung für muslimische Betreuungspersonen,
welche es in der Schweiz so sonst nicht gebe, wie der Kanton Zürich auf seiner
Homepage schrieb. Das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) der
Universität Freiburg mit dieser Weiterbildung für angehende Seelsorgende betreut.

Nachdem das SEM 2018 aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten das
Pilotprojekt für eine muslimische Seelsorge in den Zürcher Bundesasylzentren trotz
positiver Ergebnisse eingestellt hatte, führte der Verein QuaMS das Angebot ab Sommer
2018 weiter. Neben den bisherigen Geldgebern wurde das Projekt von 2020 bis 2021
auch durch das fedpol im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Verhinderung und
Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus unterstützt. 19
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